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80 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aus-

weisung außerhalb des Geltungsbereiches der 

Bebauungspläne und der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile gelegener Naturdenkmäler 

auf dem Gebiet des Kreises Steinfurt 

 

Präambel 

 

Als Naturdenkmäler können Einzelschöpfungen oder 
entsprechende Flächen bis 5 ha nach § 28 Abs. 1 
BNatSchG geschützt werden, deren besonderer Schutz 
aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landes-
kundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, Eigen-
art und Schönheit erforderlich ist. 
 
In der Regel handelt es sich bei Naturdenkmälern um 
gesunde markante Einzelbäume, die sowohl durch ihr 
Alter als auch durch ihre Wuchsform orts- oder das 
Landschaftsbild prägende Bäume sind oder die eine 
besondere kulturhistorische, heimatkundliche Bedeutung 
haben (z. B. Gerichts- oder Tanzlinden). Weitere typische 
Naturdenkmäler sind Baumgruppen, Kleingewässer, 
Quellen und Wasserfälle. Es kommen auch geologische 
Besonderheiten in Betracht (z. B. Steilwände, Höhlen 
oder Findlinge). 
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Rechtsgrundlagen 

 
Aufgrund 
 
- des § 42 a Abs. 1 und 3 des Gesetzes zur Sicherung  
 des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Land-
 schaft (Landschaftsgesetz - LG) in der Fassung der 
 Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 
 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
 vom 16.03.2010 (GV.  NRW.  S. 183 ff.) in Verbin-

 dung  mit § 28 des Gesetzes über Naturschutz und 
 Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
 BNatSchG) in der Fassung vom 06.10.2011 (BGBl. I, 
 Nr. 51, S. 1986ff), 
 
- der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und 
 Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehör-
 dengesetz OBG) in der Fassung der Bekanntma-
 chung vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt 
 geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
 08.12.2009 (GV. NRW. S. 265), 
 
wird verordnet: 
 
 

§ 1 

Schutzgegenstand 

 
(1) Die Lage der Objekte ergibt sich aus den als Anla-

ge II und III beigefügten Karten, die Bestandteil 
dieser Verordnung sind. 
 

(2) Bei den als Naturdenkmal ausgewiesenen Bäumen 
ist auch die Fläche unter der Baumkrone (Kronen-
traufbereich) sowie ein 1,5 m breiter Streifen rund 
um den Kronentraufbereich unter Schutz gestellt; 
 
Bei Hecken ein beidseitiger Streifen von je 1,5 m, 
gemessen von der Seitenfläche der Hecke; 
ausgenommen sind solche Bereiche, die bereits 
zum Zeitpunkt der Unterschutzstellung 
 

 a) zu einer öffentlichen Straße gehören, 
 b) mit einer festen Decke versehen sind, 
 c) als Vorflutgewässer dienen oder 
 d) überbaut sind. 

 
(3) Die als Anlagen II und III bezeichneten Kartenwer-

ke können aus drucktechnischen Gründen an dieser 
Stelle nicht veröffentlicht werden. Sie werden im 
Wege der Ersatzveröffentlichung durch die Mög-
lichkeit der Einsichtnahme bekannt gemacht. 
 
Diese Verordnung kann mit ihren Anlagen während 
der Dienststunden bei folgenden Behörden einge-
sehen werden: 
 

 a) Bezirksregierung Münster 
- Höhere Landschaftsbehörde - 
Dienstgebäude Overberghaus 
Albrecht-Thaer-Str. 9 
48147 Münster 
 

 b) Landrat des Kreises Steinfurt 
-Untere Landschaftsbehörde- 
Dienstgebäude Tecklenburg 
Landrat-Schultz-Straße 1 
49545 Tecklenburg 

 
§ 2 

Schutzzweck und Schutzziel 

 
(1) Die in der Anlage I aufgeführten Einzelschöpfun-

gen der Natur werden hiermit als Naturdenkmäler 
gemäß § 28 BNatSchG festgesetzt. Die Anlage I ist 
Bestandteil dieser Verordnung. 
 

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt 
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 a) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen 

und landeskundlichen Gründen, 
 

 b) wegen ihrer Seltenheit, Eigenart und Schön-
heit, 
 

 c) zur Sicherung der landschaftstypischen Prä-
gung, 
 

 d) aus ökologischen Gründen, 
 

 e) wegen ihrer volkskundlichen oder heimatge-
schichtlichen Bedeutung. 
 

§ 3 

Verbote 

 
(1) Nach § 42 a Abs. 3 LG in Verbindung mit § 28 

Abs. 2 BNatSchG sind, soweit § 5 nicht etwas 
anderes bestimmt, die Beseitigung eines Natur-
denkmals sowie alle Handlungen verboten, die zu 
einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung 
des Naturdenkmals führen können. 
 
Es ist daher in den geschützten Bereichen insbe-
sondere verboten: 
 

 1. ein Naturdenkmal zu entfernen oder das 
Naturdenkmal oder Teile davon zu beschä-
digen, auszureißen, auszugraben oder auf 
andere Weise in seinem Wachstum oder 
Erscheinungsbild zu beeinträchtigen; als 
Beschädigung gelten auch das Verletzen des 
Wurzelwerkes, das Aufasten sowie das 
Auslichten von Bäumen und Sträuchern; 
 

 2. die Bereiche zu befestigen, zu verdichten 
oder in ihnen den Grundwasserflurabstand 
zu verändern; als Befestigung gilt insbeson-
dere, den Kronentraufbereich oder den 
Wurzelbereich mit einer wasserundurchläs-
sigen Decke zu versehen; 
 

 3. Futtermieten im Schutzbereich anzulegen 
 

 4. Salze zu streuen; 
 

 5. feste oder flüssige Stoffe einzubringen oder 
Gegenstände anzubringen, diese zu lagern, 
abzulagern oder einzuleiten soweit dies das 
Erscheinungsbild oder den Bestand des 
Naturdenkmals gefährden oder beeinträch-
tigen; 
 

 6. Bänke oder Zelte aufzustellen oder zu la-
gern; 
 

 7. Abgrabungen, Ausschachtungen, Aufschüt-
tungen, Ablagerungen oder Sprengungen 
vorzunehmen sowie andere, die Bodenge-
stalt verändernde Maßnahmen durchzufüh-
ren. 
 

 8. bauliche Anlagen im Sinne der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen, öffentli-
che Verkehrsanlagen sowie Anlagen, die 
der Aufsicht der Bergbehörde unterliegen, 
zu errichten oder zu ändern, auch wenn 

dafür keine bauaufsichtliche Genehmigung 
erforderlich ist; 
 

 9. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen 
oder Warenautomaten aufzustellen und 
Werbeanlagen zu errichten, soweit diese 
nicht ausschließlich auf die Schutzauswei-
sung hinweisen oder als Ortshinweise oder 
Warntafeln dienen; 
 
Aufschriften, Werbemittel anzubringen 
bzw. den Kronentraufbereich, den Stamm 
oder die Krone zu sonstigen kommerziellen 
oder nichtkommerziellen Zwecken zu nut-
zen; 
 

 10. Kraftfahrzeuge oder Wohnwagen abzustel-
len oder Stellplätze für sie anzulegen; 
 

 11. ober- und unterirdische Versorgungs- und 
Entsorgungsleitungen einschließlich 
Fernmeldeeinrichtungen sowie Zäune oder 
andere Einfriedungen anzulegen oder zu 
verändern; 
 

 12. Feuer zu entfachen oder zu unterhalten. 
 

§ 4 

Melde- und Duldungspflicht 

 
(1) Die Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtig-

ten sind verpflichtet, Schäden oder Mängel an 
Naturdenkmälern dem Landrat des Kreises Stein-
furt als Untere Landschaftsbehörde unverzüglich zu 
melden. 
 

(2) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von 
Flächen, auf denen sich Naturdenkmäler befinden, 
haben Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und 
Entwicklung der Naturdenkmäler zu dulden, soweit 
dadurch die zulässige Nutzung oder Bewirtschaf-
tung der Fläche nicht unzumutbar beeinträchtigt 
wird. 
 

§ 5 

Nicht betroffene Tätigkeiten 

 
Von den Verboten des § 3 dieser Verordnung bleiben 
unberührt: 
 
1. alle vom Landrat des Kreises Steinfurt als Untere 

Landschaftsbehörde angeordnete oder durchge-
führte Pflege-, Entwicklung- oder Sicherungsmaß-
nahmen; 
 

2. alle vom Landrat des Kreises Steinfurt als Untere 
Landschaftsbehörde genehmigten Pflege-, Ent-
wicklung- oder Sicherungsmaßnahmen; 
 

3. wissenschaftliche Untersuchungen, soweit sie vom 
Landrat des Kreises Steinfurt als Untere Land-
schaftsbehörde genehmigt sind; 
 

4. die ordnungsgemäße Wege- und Gewässerunterhal-
tung unter Berücksichtigung des Verbotstatbestan-
des nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 dieser Verordnung; 
 

5. die zur Abwendung von Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung oder zur Beseitigung 
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eines Notstandes erforderlichen Maßnahmen. Der 
Träger der Maßnahmen hat die Untere Land-
schaftsbehörde unverzüglich zu unterrichten; 
 

6. Maßnahmen und Handlungen die zur Verkehrssi-
cherung erforderlich sind; 
 

§ 6 

Befreiungen 

 
Von den Verboten dieser Verordnung kann der Landrat 
des Kreises Steinfurt als Untere Landschaftsbehörde nach 
§ 67 BNatSchG auf Antrag Befreiung erteilen, wenn 
 
a) dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen 

Interesses, einschließlich solcher sozialer und 
wirtschaftlicher Art, notwendig ist, 
 

oder 
 
b) die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu 

einer unzumutbaren Belastung führen würde und 
die Abweichung mit den Belangen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist. 
 

Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen versehen 
werden. § 15 Abs. 1 bis 4 und 6 sowie § 17 Abs. 5 und 7 
BNatSchG finden auch dann Anwendung wenn kein 
Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 
BNatSchG vorliegt. 
 
Im Fall des § 15 Abs. 6 BNatSchG gilt § 5 LG entspre-
chend. 
 

§ 7 

Bußgeld- und Strafvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 LG 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die 
Verbote dieser Verordnung verstößt. 
 

(2) Nach § 71 Abs. 1 LG können Ordnungswidrigkei-
ten mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 EUR 
geahndet werden. 
 

(3) Unabhängig von den Regelungen des Landschafts-
gesetzes finden die Regelungen der §§ 69 und 71 
BNatSchG sowie des § 329 Abs. 3 Strafgesetzbuch 
(StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), in der jeweils gülti-
gen Fassung Anwendung. 
 

§ 8 

Verfahrens- und Formvorschriften 

 
Gemäß § 42 a Abs. 4 Satz 2 LG wird auf § 42 a Abs. 4 
Satz 1 LG hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehördenge-
setzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines 
Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, 
es sei denn, 
 
a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet 

worden oder 
 

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Bezirksregierung Münster - Höhere Landschaftsbe-

hörde - vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 
 

§ 9 

Aufhebung bestehender Verordnungen 

 

Nachstehende Verordnungen hebe ich auf:  
 

1. Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im 
Kreis Steinfurt vom 04.08.1972 - veröffentlicht im 
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster vom 
02.09.1972 

2. 1. Nachtragsverordnung zur Sicherung von Natur-
denkmalen im Kreis Steinfurt vom 02.08.1973 - 
veröffentlich im Amtsblatt für den Regierungsbe-
zirk Münster vom 08.12.1973 

3. Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im 
Landkreis Münster vom 18.08.1937 - veröffentlicht 
im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster 
vom 28.08.1937 

4. Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im 
Landkreis Münster vom 17.10.1956 - wurde nicht 
zur Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Münster bekanntgegeben 

5. 1. Nachtragsverordnung zur Sicherung von Natur-
denkmalen im Landkreis Münster vom 24.03.1959 
- veröffentlich im Amtsblatt für den Regierungsbe-
zirk Münster vom 23.05.1959 

6. 2. Nachtragsverordnung zur Sicherung von Natur-
denkmalen im Landkreis Münster vom 19.12.1961 
- veröffentlicht im Amtsblatt für den Regierungs-
bezirk Münster vom 10.02.1962 

7. Verordnung zur Sicherung von Naturdenkmalen im 
Landkreis Tecklenburg vom 04.02.1959 - veröf-
fentlicht im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster vom 14.02.1959 

8. Ordnungsbehördliche Verordnung zur Ausweisung 
von außerhalb des Geltungsbereiches der Bebau-
ungspläne und der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile gelegenen Naturdenkmalen (Bäume) auf 
dem Gebiet des Kreises Steinfurt (Teil I) vom 
09.06.1991, veröffentlicht im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Münster vom 22. Juni 1991, 
zuletzt geändert durch die 3. Änderungsverordnung 
vom 22.07.2008, veröffentlich im Amtsblatt Nr. 31 
vom 01.08.2008 
 

§ 10 

Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer 
Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster in Kraft. 
 
Sobald ein Landschaftsplan für einzelne Teilgebiete 
rechtswirksam wird, tritt sie für diese Teilgebiete außer 
Kraft. 
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